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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
in der heutigen Ausgabe der BNN finden Sie den nachstehenden Artikel. Auch im privaten
Bereich nehmen die Kontrollen seitens der Behörden zu.
 
Daher ist es von großer Bedeutung, dass wir weiterhin gemeinsam mit Ihnen unsere
Kleingartenanlagen
gemäß unseren vertraglichen Vereinbarungen nutzen, um langfristig den Schutz unserer
Kleingartenlagen sicherzustellen.
Bitte beachten Sie, dass jegliche Aufforderungen unsererseits niemals willkürlich sind. Wir
setzen uns weiterhin für unsere Kleingartenanlagen ein und verfolgen gemeinsam mit
Ihnen das Ziel,
eine moderne Gartenordnung aufrechtzuerhalten. Insbesondere für die neue
Kleingartenanlage in der Stuttgarter Straße wird ein deutlich strengeres Regelwerk
eingeführt und es werden erhebliche
Einschränkungen hinsichtlich der zulässigen Baulichkeiten vorgenommen. Beachten Sie
jedoch, dass dies nur für diese Anlage gilt, da sie nicht durch den Bezirksverband verwaltet
wird.
 
Dies verdeutlicht, wie stark unser gemeinsamer Einfluss auf die Gartenordnung ist. Daher
bitten wir Sie, die in der Gartenordnung enthaltenen Regelungen uneingeschränkt
einzuhalten,
damit wir langfristig über starke Argumente für Verhandlungen mit der
Grundstückseigentümerin verfügen.
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung in Ihrem Ehrenamt und für die gute
Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
 
Pasquale Lüthin
Vorsitzender /
Geschäftsführer
 

 
Bezirksverband der Gartenfreunde
Karlsruhe e. V.
Schwetzinger Str. 119
76139 Karlsruhe



T. 0721-35288-0
F.0721-35288-29
info@bvgfdka.de
https://www.kleingarten-karlsruhe.de
 
Wirklich ausdrucken? Pro Seite könnten 260ml Wasser, 15g Holz, 50 Wh Energie und 5,2g CO2
eingespart werden.
 
 
 
 
 
 


